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tionelle Gestaltung des Übergangs- 
prozesses bedarf handlungsfähiger 
Gremien, die alle Beteiligten einbe- 
ziehen. Die entsprechenden Orga- 
ne. die i n  den letzten Monaten ein- 
gesetzt wurden. \tellen wir in  die- 
win «transition>. vor. 

Unerlásslich für die Vorbereitung 

INFO-PARTNER 

....................................................................... ---TE:\" 

BERUFSBILDUNG 

informationen des Bundesamtes fur  Berufsbildung und Technologie zum Ubergang der  Berufsbildung 
der Bereiche Gesundheit. Soziales, Kunst in Bundeskompetenz, herausgegeben in Zusammenarbeit 
m i t  den interkantonalen Konferenzen EDK und SDK 

8 I e ti e rgr up p e und Ko o rdi n a t io n sgr ti p p e z LJ I- GS K in t egru ti o n g e;ru ri de  t 

Arbeit in Gremien aufgenommen 

Die gemeinsame Projektorgani- 
sation von Bund und Kantonen 
zur Überführung der Gesund- 
heits-, Sozial- und Kunstberufe 
(GSK) in Bundeskompetenz hat 
ihre Arbeit aufgenommen. Die 
strategischen und operationellen 
Gremien haben sich konstituiert 
und erste Arbeitsschritte definiert. 

Als erstes wurde ¡ni Fruhsoinnier das 
politische Steuerorgan einge4etzt. das 
sich wie folgt zusammensetzt: 

Mitglieder der Steuergruppe 
Christian Scharer, BBT (Prásident) 
Hans Ainbiihl. EDK (Vizeprasident) 
Rolf Peter, BBT 
Fritz Wuthrich, EDK 
Cornelia Oertle Bürki. SDK 
Catherine Laurent. SDK 

Zu Beginn wurden die Pflichtenhefte 
von Steuer- und Koordinationsgruppe 
genehmigt unci die Entccheidungsab- 
Iäiife bereinigt, In weiteren Sitzungen hat 
die Steuergruppe zur gegenseitigen Ori- 
e tit ierung ei ne Is t-Zustands- Anal y se 
der einzelnen Berufsbildungsbereiche 
vorgenommen ívgl. auch nachfolgende 
Artikel). 
In  einem nachsten Schritt sollen dem- 
iiáchst Prioritaten formuliert und aufeiri- 
ander abgestimmt werden. Zu dieser Fra- 
ge ist der Beizug der politischen Ent- 
xheidungstrkger geplant. 

Plenum der Koordinationsgruppe 

Im Oktober erfolgte anschliessend die 
erste Plenarsitzung der Koordinations- 
gruppe. Dieses Gremium - behtehend 
aus Ausschuss und Plenum - soll der 
Interes~ensvertretung betroffener Krei- 
se dienen. wobei die Zusammensetzung 
des Plenums (siehe Seite 2 )  bei Bedarf 
Indern kann. 

ihrem Auftrag gemäw hat die Koordi- 
nationsgruppe an ihrer honstituierenden 

Sitzung erste Arbeitsschritte definiert. 
Die entsprechenden Antrage sind der 
Steuergruppe zur Genehmigung vorge- 
legt worden und werden n u n  vom Aus- 
Schuhs der Koordination4griippe weiter- 
bearbei tet. 

Aufträge fiir Grundlagenarbeiten 

Konkret beauftragte die Steuergruppe 
den Ausschuss. folgende Grundlagen 
als Basis fur Entscheide zii erarbeiten: 

1 ) Eine vergleichende Darstellung des 
Ist-Zustandes bezuglich Regleinentie- 
rungsprozedere und formaler und inhalt- 
licher Ausgestaltung der Reglemente 
von BBT. SDK. EDK zu unterbreiten und 
eine Lagebeurteilung vorzunehmen. 

2)  Die Situation bezuglich Ausbildungs- 
veran t wort u ng ( Bet ri e be/Sc h u le n ) in 
BBT- und GSK-Berufsbildung zu erhe- 
ben und zu beurteilen. 

Noch in Bearbeitung befinden sich meh- 
rere Antrage der Koordinationsgruppe 
zur Schaffung v o n  Arbeitsgruppen. Im 
Vordergrund stehen hier folgende Ar- 
beitsfelder und Ziele: Bei laufenden Ar- 
beiten und Projekten LU Ausbildungen 
auf Sekundarstufe I I  sollen Möglichkei- 
ten der Koordination geprüft werden. 
Eine verhtärkte Zusammenarbeit ist da- 
neben im Segment <cAusbildungsange- 
bot e fur Spii te i n s te i ge e i nzu le i t  en. 
Weiter ist im Bereich Ausbildungen von 
Lehrkriften im Berufhbildungsbereich 
eine Lagebeurteilung vorzunehmen. 

Information und Sensibilisierung 

Besondere Bedeutung wird iin Integra- 
t i  o n s p ro ze s s dem I n form at i o n s fl u s s zu- 
gemessen. So sind Gründung und spa- 
ter die Ergebnisse der Arbeitsgruppen 
in geeigneter Forni zu kommunizieren 
und Interessierten die Mitarbeit zu er- 
möglichen. Vor diesem Hintergrund &ur-  
de dein Ausschuss der Koordinations- 
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gruppe zusatzlich der Auftrag erteilt. ein 
Konzept für Informations- und Sensibi- 
lisierungsarbeiten zu erstellen. 
Kontakt: Geschaftsstelle Steuergruppe I 
Koordinationsgruppe GSK Bundesamt fur Berufs- 
bildung und Technologie. Leistungsbereich 
Ausbildungsordnungen. Efììngerstr 27. 
3003 Bern.Tel O3 I 322 76 34, 
perra wittwer-bernhard@bbt.admin ch 

Koordinationsgruppe GSK 

Ausschuss 

Cornelia Oertle Bürki, SDK, Priisideritin 

Rolf Pete< BBT 

Aridrecis Hirschi, EDK 

Artniri Schorii. SODK 

Joliaiines F i i i p ,  SRK 

Un Weverinanri, SVBG 

N N . Verband Soziule Berufe 

Plenum 

Birride.sanit firr B e r i ~ ~ b i l d ~ i n g  rind Tedi- 
tiologie (BBT).  Ruridesanit fur Kultur 
( B A  K i ,  Birtidesanit fiir Soziali*et-srche- 
rung (BSV).  Conférerice dev ojjke5 can- 
tonou Y tlefi>rniation prqfessionrieile de 
Suisse ronmnde et dir Tessin (CRFP), 
Deutsch schn,ei;. Beriifsbrldirngsátiiter- 
konferenz ( D B K J .  Groirpe pilotage 
ope'rationnel HES/SZ. Hausiiirtschaft 
Schwei:. Hritrri~erbcrrid Schiivi:, Kon- 
ferenz der Rektorinnen und Rektoren 
Jchr~,eizL,ris<,her Diplot~itiiittelschuleii 
(KDMS), Natirríieilkuride. Schulleiter/ 
itineiikrmjeren: der Schirei:. Schulen fiir 
Piiwiotherapie, Schit,eiz Arbeitsgeniein- 
schift der Fnchknclisc}iiileti und Höhe- 
ren Ftichschulen f u r  Soziule Arbeit 
(SASSA J. Schrei:. Berufyrerband der 
So:inlpùdi~goRlnneri (SB VS). Srliwei:. 
Berufsverband Sori& Arbeit (SBS).  
Scii nvi:. Fach i.erlxind /?ir So,-ial- und 
Heilpridagopk (SVE), Schwtei:. In~ t i t i i t  
für Berufspätlrgogik (SIBP).  Schiceiz. 
Konjeren: der kantonalen Erciehiings- 
direktoren (EDK). Schweiz Konferenz 
der Pflegeschiilen (SKPJ, Schit-eiz. Kon- 
,feren: der Sozinldirektoren (SODK). 
Schneiz Krippeiii'erbund, Schweiz. 
Piattjonn f u r  Ausbildungen im So:ral- 
bereich (SR4S), Schwei:. Rotes Kreuz 
(SRKJ,  Sciin.ei:. SLiiIitiitSdirekrorenkon- 
feren: (SDK), Scliwei:. Verband der Be- 
ri~ynrgcinrscitioneii in1  Gevundheitsiie- 
seri (SVBG), Schireiz. Lkreinigiirig der 
Pflegrtlieiistieiteriiiiie~i und Pflege- 
diem t l  eiter ( S  VPL J, Scii itviz. Ve rei n i  - 
girng der Spitoldirelitoren (SVSJ, So- 
ciale In ytitution f u r  Menschen mit 
Behinderung Schireiz (INSOS).  Spiter 
Verband Schittei: 

Die Berufsbildung beim Bund 
Die Berufsbildung auf Bundes- 
ebene ist eine gemeinsame Auf- 
gabe von Bund, Kantonen und 
Organisationen der Arbeitswelt. 
Sie umfasst die Regelung derAus- 
bildungsbereiche ausserhalb der 
Hochschulstufe, während für die 
Fachhochschulen ein eigenes Ge- 
setz geschaffen wurde. 

Die Berufsbildung auf Sekundarstufe II 
basiert auf dem dualen System, d.h. be- 
triebliche und schulische Ausbildungs- 
anteile werden kombiniert. Die meisten 
Lehren umfassen heute zusatzlich Ein- 
fuhruiigskurse, weshalb auch von einem 
.trialen System» gesprochen wird. Die 
Betriebslehre dauert in der Regel drei bis 
vier Jahre und schliesst mit einem Eid- 
genössischen Fähigkeitszeugnis ab. 

Das Ausbildungsangebot auf der tertiä- 
ren Stufe umfasst die Berufsprüfung, die 
Höhere Fachprufiing und die Höheren 
Fachschulen. Für die Berufsprüfungen 
und d i e  H o h e r e n  F a c h p r ü f u n g e n  
werden in einem Reglement die Ausbil- 
dungsziele und die Prufungsvorschrif- 
ten definiert und geregelt. Die Vorberei- 
tung auf die Prüfung kann individuell 
erfolgen. üblich ist jedoch der Besuch 
von Kursen. Diese werden von Verban- 
den und Schulen veranstaltet. Eine Kan- 
didatin oder ein Kandidat muss zudem 
eine mehrjährige einschlägige Berufs- 
tätigkeit vorweisen. Bei den Höheren 
Fachschulen werden über die Mindest- 
vorschriften fur deren Anerkennung die 
Ausbildungsinhalte geregelt. Aufnah- 
inebedingung sind i n  der Regel eine ab- 
geschlossene Berufslehre im entspre- 
chenden Studienbereich und das Beste- 
hen einer Aufnahmeprufung. 

Reglementierung eines Lehrberufs 

Die Reglementierung eines BBT-Berufs 
läuft folgendermassen ab: 

I 
AG aus 

Trägern und 

Behörden 

Bearbeitung 

Reglement 

Vernehm- 

lassung 

Bereinigung 

T 
Erlass 

EVD 

Vollzug 

Ein Antrag auf Neureglemen- 
tierung eines Berufs oder 
Revision eines bestehenden 
Reglementes trifft beim BBT 
ein 

AusVertretern der Trager- 
VerbandelSozialpartner. den 
Kantonen und Bildungs- 
organisationen wird unter 
Leitung des BBT ein Prolekt 
bearbeitet. 

In mehrstufigen Verhandlun- 
gen entsteht ein Reglement, 
welches nach der Erarbeitung 
in eine breiteVernehmlassung 
geschickt wird. DieVernehm- 
lassungspartner werden uber 
das Ergebnis und die Schluss- 
folgerungen informierc 
Anschliessend findet eine 
Bereinigung des Prolektes 
statt 

Das uberarbeitete Reglement 
wird vomVorsteher des 
Eidgenossischen Volkswirt- 
schaftsdepartements erlas- 
sen 

Im Anschluss daran wird es 
im Bundesblatt publiziert 
Kantone.Ttagerverbande und 
weitere direkt interessierte 
Organisationen werden in- 
formiert DerVollzug liegt 
bei den Kantonen, welche 
die entsprechenden Vollzugs- 
Vorschriften erlassen 

I Die Zusammenarbeit zwischen Verbänden und Staat 

Grafik: Dokumentat ion Berufsbildung DBK 
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Die Berufsbildung im Gesundheitswesen 
Der Gesundheitsbereich ist einer 
jener Bereiche, in denen bis zum 
Inkrafttreten des neuen Berufsbil- 
dungsgesetzes die Regelungs- und 
Überwachungskompetenz für die 
nichtuniversitäre Berufsbildung 
bei den Kantonen liegt. 

Die Sanitätsdirektorenkonferenz SDK 
dient den 26 für das Gesundheitswesen 
zuständigen Regierungsmitgliedern als 
politisches Koordinationsorgan. Sie fal l t  
fur die Berufsbildung im Gesundheits- 
bereich die strategischen Entscheide 
und erlässt rechtlich verbindliche Nor- 
men (interkantonale Vereinbarung uber 
die Anerkennung von Ausbildungsab- 
schlüssen sowie entsprechende Verord- 
nungen der SDK). wahrend Entscheide 
der SDK in ihren übrigen Tatigkeits- 
gebieten lediglich den Charakter von 
Empfehlungen haben. 

Die Abteilung Berufsbildung im Zentral- 
Sekretariat der SDK koordiniert und be- 
treut die verschiedenen Arbeiten. unter- 
stutzt von ständigen Gremien wie etwa 
dem Bildungsrat. Er ist das strategische 
Führungsgreniium für die Berufsbildung 
und bereitet die betreffenden Geschafte 

Internationale Anerkennung: 
Koordination verbessern 

Auf initiative des B E T  wurde eine 
Arbeitsgruppe zur Internationalen 
Titelanerkennung gegründet, die  
Bund und Kantone und alle mass- 
geblichen Benifsbildungsbereiche 
einschliesst. Inzwischen hat die Ar- 
beitsgruppe eine Bestandesaufnah- 
me über die Anerkennung ausländi- 
scher Diplome in der Schweiz und 
die Anerkennung schweizerischer 
Diplome im Ausland erarbeitet. Eine 
Publikation dieses Berichts für eine 
interessierte dffentlichkeit ist per 
Anfang 2001 vorgesehen. 

Vordringlicher Handlungsbedarf ist 
im Bereich Bilaterale Verträge aus- 
zumachen. Zur Koordination der 
hierzu notwendigen Umsetzungs- 
massnahmen wird deshalb eine Un- 
tergruppe unter Leitung des Inte- 
grationsbiiros eingesetzt. 
KontPl<f: Chrlnlan Schärw Bundesamt flir 
Berukbildung undTachnologia. Eningcntr. 27, 
3003 &rn,Tel. 03 I 323 52 67, 
c h r i s ~ n ~ ~ a . n r ~ W t d m i n . c h  

\ I  Schnittstellen 
I Sekundarshifs II - 

Laufende Projekte Bildungssysternatik Terti%rrtufs 

I I I  I 
Berubdiplorn 

f8ericht MlT-Berufe 
[ Positionspapier TerrlarisieruiigL 

Berufnchullehrerlnnen 

Profil FHS VemrdnunFochschulen)  Gesundheit \ Prrktische Ausbildung 

für den Vorstand und die Verabschie- 
dung durch die Plenarsitzung der SDK 
vor ( z .  B. Genehmigung von Ausbil- 
dungsbestimmungeii). 

Im Auftrag des Bildungsrates sind in den 
letzten Jahren diverse Berichte erarbei- 
tet worden. die Grundlage sowohl für 
wichtige Entscheide der SDK als auch 
für  noch laufende weiterfuhrende Arbei- 
ten darstellen. Die «Mitteilungen des 
B i I dung 5 rates>> i n form i ere n in rege I - 
mässigen Abständen über die neuesten 
Entwicklungen. 

Vollzug beim SRK 

Den Vollzug der bildungspolitischen 
Entscheide der SDK hat diese dem 
Schweizerischen Roten Kreuz SRK über- 
tragen. Mit der Kantonsvereinbarung 
von 1976 wurde die gesamtschweize- 
ricche Anerkennung der Abschlusse der 
vom SRK geregelten und uberwachten 
Ausbildungen realisiert. Die Kantons- 
Vereinbarung wurde 1999 durch einen 
Leistungsvertrag SDK-SRK abgelöst. 
Hauptaufgaben des Departements Be- 
rufsbildung des SRK sind nebst der 
Ausarbeitung von Ausbildungsregle- 
menten die zentrale Überwachung der 
Ausbildungsprogramme. die Anerken- 
nung ausländircher Ausbildungsab- 
schlüsse sowie die Information uber die 
Gesundheitsberufe (<<journal aktuell». 
«SRK news»). Eine Besonderheit dei. 
neuen Ausbildungsreglemente im Ge- 
sundheitsbereich ist, dass sie. neuen 
pädagogischen Tendenzen folgend. mit 
Zielvorgaben arbeiten und nur minimale 
Vorgaben struktureller Art machen. 

Neue Bildungssystematik 

Im Mai 1999 wurde von der Plenarver- 
sammlung der SDK die wohl wichtigste 
bildungspolitische Entscheidung für die 
Berufe des Gesundheitswesens getrof- 

fen: Die Verabschiedung der neuen Bil- 
dungssysternatik und damit verbun- 
den folgende Rahmenentscheide auf 
schweizerischer Ebene: 

Alle Diplomausbildungen sind zukünf- 
tig auf Tertiarstufe angesiedelt. Auf der 
Sekundarstufe II ist neu ein beruflicher 
Ausbildungsweg vorgesehen (Berufs- 
lehre mit Abschluss Fahigkeitszeugnis). 
Damit wird ein gut ausgebildeter Unter- 
bau geschaffen. Gleichzeitig wird ein 
direkter Zugang zu den Diplomausbil- 
dungen ab vollendeter obligatorischer 
Schulzeit für all jene ermöglicht. die bis 
anhin die Zwischenzeit bis zum Beginn 
der Ausbildungen mit verschiedenen 
Varianten überbrücken mussten. 

Die Arbeiten zur Konkretisierung der 
Bildungssystematik und der Anpassung 
bestehender Ausbildungen sind bei 
SDK und SRK in vollem Gange (siehe 
Schema). Ziel ist es, die Arbeiten für die 
Sekundarstufe II und die Diplomaus- 
bildungen auf der Tertiärstufe in den 
nächsten Monaten so zu konkretisieren, 
dass sie im Laufe des nächsten Jahres 
in Vernehmlassung geschickt und i n  der 
Folge verabschiedet werden können. 

Kontakt: Weiterfuhrende Informationen. Berichte, 
Publikationen sind erhaltlich bei. 

Zentralsekretariat SDK. Bereich Berufsbildung. 
Welrporrstr 20,30 I 5  Bern. 
Tel 03 I 356 20 20. www sdk-cds ch 

Departement Berufsbildung SRK. 
Werkscrasse 18.3084 Wabern.Tel. 03 I 960 75 75. 
info@berufsbildung-srk ch. www redcross ch 
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Vielfalt der Sozialausbildungen 
Die bis heute kantonal geregelten 
Sozialausbildungen haben sich 
entsprechend den Gepflogenhei- 
ten und Anforderungen der Kan- 
tone und Landesteile verschieden 
entwickelt. Bestrebungen zurver- 
einheitlichung der sozialen Ausbil- 
dungen sind im Gang. 

Im <<Verzeichnis der perconlicheii Beru- 
fe» der letzten Volkszihlungen fuhrt das 
Bundesamt für Statistik im Bereich 
Fursorge & Erziehung insgesamt 110 be- 
rufliche Tiitigkeiten auf: v o n  Ai-beits- 
erzieherin Liber Heilsarnieesoldat. Kul- 
turaniniator und Tagesmutter bis zu 
Wohngriippenbetreuer. Alles ehrenwer- 
te und gesellschaftlich höchst nützliche 
Berufe. die sich i n  ihrer Geschichte. .4us- 
bildung und Thtigkeit jedoch sehr voii- 

einander unterscheiden. Woher diese 
Vielfalt und Unterschiede'? 

Bis heute werden die Sozialausbildun- 
gen kantonal geregelt. So haben sie sich 
entsprechend den Gepflogenheiten und 
Anforderungen der Kantone und Lan- 
desteile verschieden entwickelt. Die 
Ubergangszeit zur Erweiterung der Bun- 
deskoinpetenz auf die gesamte Berufs- 
bildung bietet dem Sozialwesen die Ge- 
legenheit. ein kohlrentes Bildungs- 
system zii schaffen, das mit anderen Be- 
rufszweigen vergleichbar sein soll. 

Ausgehend von Impulsen voii SODK 
und der fur die Diplomanerkennung zu- 
ständigen EDK sind bereits seit einiger 
Zeit Bestrebungen zur Vereinheitlichung 
der sozialen Ausbildungen im Gange. 
Auf den einzelnen Ausbildunghstufen 
präsentiert sich die Situation wie folgt: 

Im Rahmen der Fachhochschul-Diskus- 
sion. zu Beginn der neunziger Jahre. hat 

-Iwpress~im Trunsitioli 2/2ûOû- 
Herausgeber: 

eine Arbeitsgriippe der Sozialdirektoren- 
konferenz die Ausbildungen in Sozialer 
Arbeit. in Sozialpidagogik und in sozio- 
kultureller Animation als einzige FH- 
Studiengänge festgelegt. womit diese 
Ausbildungsstufe bereits sehr früh ab- 
schliessend geklhrt werden konnte. Zuin 
jetzigen Zeitpunkt sind neun kantonale 
bzw. interkantoiiale FH in  Sozialer Ar- 
beit in Betrieb oder ¡in Autbau begnffen. 
Die FH-Diplome aller Bereiche werden 
im Verlauf der nkhs ten  Jahre von Bund 
und Kantonen nach gemeinsamen Kri- 
terien uberprüft. 

Grundausbildung entwickeln 

Auf der Sekundarstufe I I  besteht be- 
kanntlich ein grosser Handlungsbedarf. 
Wohl gibt es bereits einige. i n  verschie- 
dener Art und Weise anerkannte Aus- 
bildungen. wie jene i n  Hauspflege. i n  
Kleinkinderziehung oder in  Betagten- 
betreuung. aber eine eigentliche Tradi- 
tion der Berufsbildung hat sich bisher 
noch nicht entncickelt. Der Lehrstellen- 
beschlusï? ermciglicht die Durchfiih- 
rung verschiedener Pilotprojekte fur Jii- 
gendliche. die gleich ani Ende der obli- 
gatorischen Schulzeit in  eine soziale 
Tatigkeit einsteigen möchten (vgl. «tram 
sition» 1 /00). Ausgehend von diesen 
Erfahrungen soll eine berufliche Gruiid- 
ausbildung im Sozialbereich entwickelt 
werden. Besondeia wichtig wird es auch 
sein, klare Vorgaben für die Regelung 
von Nachhol- und Zusatzausbildungen 
fur Späteinsteigende im Sozialbereich zu 
erarbeiten. 

Ob der Debatte uni Fachhochschulen 
und Sekundarstufe I I  trat die Frage nach 
der Bedeutung der n i c h t h oc h 5 chu I i - 
scheii Tertiarstufe etwas in den Hiiiter- 
grund. Die Arbeitgeber in den sozialen 
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Arbeitsgruppe Soziale 
Ausbildungen (ASO) der EDK 
Irn Bericht «Sozialausbildungen auf 
der Sekundarstufe II und irn tertiären 
Nichthochschulbereich» (Meyer ,  
Hodel, Ludi 1997) wurden die Berufe 
im Sozialbereich, denen eine Aus- 
bildung zugrunde liegt, erfasst und 
folgende Ziele abgeleitet: 
- Gesamtschweizerische Regelung 

mit klaren Rahrnenbedingungen. 
- Reduktion der Zahl der Berufs- 

ausbildungen durch Bündelung, 
- optimale horizontale und verti- 

kale Durchlässigkeit. 
- Annäherung an die Struktur der 

übrigen Berufsausbildungen. 

Der Bericht bildet die Grundlage der 
Tätigkeit der Arbeitsgruppe Soziale 
Ausbildungen, die  in folgenden 
Gebieten aktiv ist: 

- Festlegen von Eckpunkten für 
Sekundarstufe II-Ausbildungen, 

- Projekte irn Rahmen von LSB2. 

Kontakt:Arrntn Schon!, SODK. Ggerrtrasre 5, 
3000 Bern 14.Tel 031 371 04 50. 
a schoeni@sodk-cdas-cdosxh 
Andreas Hirschi. EDK. PF 5975,300 I Bern,Tel. 
03 I 309 5 I 30. andrear.hirschi@edk unibe.ch 

Einrichtungen legen aber grossen Wert 
auf die praxisorientierten Ausbildungs- 
ginge der HRhereii Fachschulen und 
wunschen, dass diese erhalten bleiben. 
Es wird zu kláren sein. Lbelche Ausbil- 
dung en ti i1 ter we Ic hen Bezeichnungen 
weiterhin auf dieser Stufe angeboten 
werden sollen. Neben den HFS sind auf 
der iiichthochschulischen Tertiárstufe 
auch die Berufsprufungen und die hR- 
heren Fachprufungen interessante Bil- 
duiigsgefasse. Hier könnten soziale Zu- 
satzausbildungen und Weiterbildungen 
eingeordnet werden, die auf eine Grund- 
ausbildung in anderen Bereichen folgen. 
wie dies beispielsweise für  die Ausbil- 
dung zum eidg. dipl. Heirnleiter bereits 
der Fall ist. 

Die Zielsetzung all dieser Koordina- 
-tionsbemuhungen ist eine doppelte: Den 
Berufhtaiigen ¡in Sozialbereich soll ein 
durchgangiges Bildungssystem ange- 
boten werden. das berufliche Entwick- 
lungen und Veränderungen ermöglicht. 
Und schliesslich geht es daruni. dass die 
Menschen, die der Hilfe. Beratung und 
Betreuung bedürfen, in allen Lebens- 
situationen von kompetenten Berufs- 
leuten umgeben sind. 


